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Termine Oktober 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.10.2009 15.10.2009 9.10.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.10.2009 15.10.2009 9.10.2009 
Sozialversicherung5 28.10.2009 entfällt entfällt 

 

Termine November 2009 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.11.2009 13.11.2009 6.11.2009 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf 
entfallende Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten 
Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.11.2009 13.11.2009 6.11.2009 
Gewerbesteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Grundsteuer 16.11.2009 19.11.2009 13.11.2009 
Sozialversicherung6 26.11.2009 entfällt entfällt 
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1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des 
dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt 
der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer 
Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine 
Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am 
Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des 
Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt 
werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin 
für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. 
am 26.10.2009 bzw. 24.11.2009) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die 
Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, 
wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 
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Datenzugriff bei digitaler Außenprüfung 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 24.6.2009, VIII R 80/06) hat eine Grundsatzentscheidung zum neuen 
Datenzugriffsrecht der Finanzverwaltung getroffen (§ 147 Abs. 6 AO). Die seit 2002 anwendbare 
Norm eröffnet Betriebsprüfern das Recht, in elektronisch geführte Daten und Aufzeichnungen 
Einsicht zu nehmen und diese maschinell auszuwerten. Bei Nichteinräumung des Rechts auf 
Datenzugriff darf das Finanzamt ab 2009 ein Verzögerungsgeld in Höhe von 2.500 € bis 250.000 € 
erheben (§ 146 Abs. 2b AO). 
 
Im Streitfall ging es um die Reichweite der Befugnisse des Prüfers. Geklagt hatte eine Freiberufler-
Sozietät, die ihren Gewinn durch Einnahmen-Überschussrechnung ermittelte. Die Sozietät hatte die 
Ausgangs- und Eingangsrechnungen in zeitlicher Reihenfolge gemeinsam mit den dazugehörigen 
Kontoauszügen der Bank gesammelt. Die geschuldete Umsatzsteuer und die abziehbaren 
Vorsteuerbeträge wurden mit Hilfe eines Kanzlei-Rechnungswesen-Programms ermittelt. Zur Auf-
bewahrung der erfassten Daten wurde zudem am Ende des Kalenderjahres ein Datentransport in 
eine Word-Datei durchgeführt. Im Rahmen einer Umsatzsteuer-Sonderprüfung stellte die Sozietät 
lediglich eine CD-ROM mit den als Word-Datei gespeicherten Daten zur Verfügung. Der Betriebs-
prüfer forderte die Sachkonten zurückliegender Jahre in maschinell auswertbarer Form auf CD-
ROM an. Die Sozietät hatte sich geweigert, der Aufforderung des Prüfers Folge zu leisten, Einsicht 
in die von ihr freiwillig erstellte elektronische Bestandsbuchhaltung zu gewähren.  
 
Finanzgericht und BFH hatten der Sozietät Recht gegeben. Nach Gesetz besteht das Einsichts-
recht nur im Umfang der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht (§ 147 Abs. 1 AO). Demnach sind nur 
solche Unterlagen aufzubewahren, die zum Verständnis und zur Überprüfung gesetzlich 
geforderter Aufzeichnungen erforderlich sind. Gesetzliche Aufzeichnungs- und in der Folge 
entsprechende Aufbewahrungspflichten treffen zwar auch sog. Einnahmen-Überschussrechner (im 
vorliegenden Streitfall in Bezug auf die Einnahmen-Überschussrechnung gemäß § 4 Abs. 3 EStG 
sowie die Berechnung der Umsatzsteuer nach vereinnahmten Entgelten gemäß § 22 UStG i.V.m. 
§§ 63 ff. UStDV). Da das Finanzamt im Streitfall aber Einsicht in gesetzlich nicht geforderte 
Aufzeichnungen verlangt hatte, war das Verlangen rechtswidrig. 
 
Nicht unter den Datenzugriff fallen Unterlagen und Daten, die z. B. private, nicht aufzeichnungs-
pflichtige Vorgänge betreffen, aber auch Unterlagen und Daten, die „freiwilligen“, also über die 
gesetzliche Pflicht hinausreichenden Aufzeichnungen zuzuordnen sind. Soweit sich für sie eine 
Aufbewahrungspflicht nicht aus anderen Gesetzen ergibt, können sie vom Steuerpflichtigen 
jederzeit vernichtet oder gelöscht werden.  
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Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz 
 
Unternehmer mit Gewinneinkünften müssen Geschäftsunterlagen in der Regel zehn Jahre 
aufbewahren. Außerdem ist bei ihnen eine Außenprüfung (Betriebsprüfung) zulässig. 
 
Der Bundesrat hat am 10.7.2009 dem Gesetz zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung 
zugestimmt. Zukünftig müssen natürliche Personen, deren Summe der positiven Einkünfte aus 
Überschusseinkünften (aus nichtselbständiger Arbeit, Kapitalvermögen, Vermietung und 
Verpachtung und sonstige Einkünfte) mehr als 500.000 € im Kalenderjahr beträgt, die im 
Zusammenhang stehenden Aufzeichnungen und Unterlagen sechs Jahre aufbewahren (§ 147a 
AO). Bei Zusammenveranlagung sind die Feststellungen für jeden Ehegatten gesondert 
maßgebend. 
 
Außerdem ist bei den Betroffenen künftig eine Außenprüfung generell zulässig (§ 193 Abs. 1 AO). 
Personen, die sich nicht an die Vorschriften halten und damit eine Außenprüfung erschweren, 
müssen mit Verzögerungsgeld rechnen (§ 146 Abs. 2b AO). 
 
 

Zum guten Glauben beim Vorsteuerabzug  
 
Der Bundesfinanzhof (v. 30.4.2009, V R 15/07, DStR 2009, S. 1427) hat seine Rechtsprechung 
bestätigt, dass ein Vorsteuerabzug nur möglich ist, wenn alle gesetzlichen Voraussetzungen 
vorliegen. Zu den Voraussetzungen gehört unter anderem, dass in der Rechnung des leistenden 
Unternehmers dessen zutreffende Anschrift angegeben wird. Selbst wenn der Unternehmer guten 
Glaubens davon ausgehen kann, dass alle Voraussetzungen vorliegen, reicht das nicht aus, um 
ihm im Steuerfestsetzungsverfahren den Vorsteuerabzug zu gewähren. 
 
Ausnahmsweise kann dem Leistungsempfänger der Vorsteuerabzug nach dem allgemeinen 
Rechtsgrundsatz des Vertrauensschutzes im Billigkeitsverfahren zustehen. Dies setzt nach 
Auffassung des Bundesfinanzhofs voraus, dass der den Vorsteuerabzug begehrende Unternehmer 
gutgläubig war und alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden 
können, um sich von der Richtigkeit der Angaben in der Rechnung zu überzeugen und seine 
Beteiligung an einem Umsatzsteuerbetrug ausgeschlossen ist. An diese Sorgfalts- und Nachweis-
pflichten sind beispielsweise beim Barkauf hochwertiger Pkw hohe Anforderungen zu stellen. 
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Nachweise bei steuerfreien Ausfuhrlieferungen 
 
Lieferungen in das übrige Gemeinschaftsgebiet (die EU-Mitgliedstaaten, sog. innergemein-
schaftliche Lieferungen) sowie in Drittstaaten (Ausfuhrlieferungen) sind von der Umsatzsteuer 
befreit. Die Steuerbefreiung setzt in der Regel voraus, dass der Unternehmer die Lieferung buch- 
und belegmäßig nachweist. Buchnachweis bedeutet, dass der Unternehmer den Vorgang zeitnah 
in seine Bücher aufnimmt. Belegnachweis heißt, dass er die erforderlichen Belege beibringt. Das 
Gesetz regelt, welche Belege der Unternehmer vorlegen muss. Bei einer Ausfuhrlieferung z. B. ist, 
wenn der Unternehmer selber oder der Abnehmer den Gegenstand befördert, der Ausfuhrnachweis 
durch einen Beleg zu führen, der Folgendes enthält: 
 

• den Namen und die Anschrift des leistenden Unternehmers, 
• die handelsübliche Bezeichnung und die Menge des ausgeführten Gegenstands, 
• den Ort und den Tag der Ausfuhr, 
• eine Ausfuhrbestätigung der den Ausgang des Gegenstands aus dem Gemein-

schaftsgebiet überwachenden Grenzzollstelle eines Mitgliedstaats. 
 
Der Bundesfinanzhof hat zum Nachweis der Steuerfreiheit bei Ausfuhrlieferungen und 
innergemeinschaftlichen Lieferungen in drei neuen Urteilen teilweise in Abweichung von der 
bisherigen Rechtsprechung und entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung zu Gunsten der 
Unternehmer Folgendes entschieden (BFH v. 28.5.2009, V R 23/08, DStR 2009, S. 1636; 
v. 12.5.2009, V R 65/06, DStR 2009, S. 1639; v. 23.4.2009, V R 84/07, DStR 2009, S. 1634; vgl. 
auch Wäger, Nachweis der Steuerfreiheit bei Ausfuhrlieferungen und innergemeinschaftlichen 
Lieferungen, DStR 2009, S. 1621): 
 

• Der Unternehmer muss den Buchnachweis bis zu dem Zeitpunkt führen, zu dem er die 
Umsatzsteuer-Voranmeldung für die Ausfuhrlieferung/innergemeinschaftliche Lieferung 
abzugeben hat. Bisher musste der Unternehmer den Nachweis bereits im Zeitpunkt der 
Lieferung führen. 

• Der Unternehmer kann bis zum Schluss der letzten mündlichen Verhandlung vor dem 
Finanzgericht fehlende oder fehlerhafte Aufzeichnungen eines rechtzeitig erbrachten 
Buchnachweises berichtigen bzw. ergänzen sowie den Belegnachweis erbringen. 

• Die Finanzverwaltung kann über das gesetzlich vorgesehene Maß hinaus keine weiteren 
Belegnachweise verlangen. 

• Selbst wenn der Buch- und/oder Belegnachweis nicht ordnungsgemäß erbracht wird, ist die 
Ausfuhrlieferung bzw. innergemeinschaftliche Lieferung steuerfrei, wenn auf Grund der 
objektiven Beweislage feststeht, dass deren Voraussetzungen erfüllt sind. Der ordnungs-
gemäße Buch- und Belegnachweis ist damit keine materiell-rechtliche Voraussetzung für 
die Steuerfreiheit mehr. 

• Die Steuerfreiheit auf Grund der objektiven Beweislage ist bei innergemeinschaftlichen 
Lieferungen im Steuerfestsetzungsverfahren und bei Ausfuhrlieferungen im Billigkeits-
verfahren zu berücksichtigen. 
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Lastschriftermächtigung für Umsatzsteuer-Vorauszahlung 
bei Einnahmen-Überschuss-Rechnung 
 
Regelmäßig wiederkehrende Einnahmen und Ausgaben, die kurze Zeit vor Beginn oder kurze Zeit 
nach Beendigung des Kalenderjahrs, zu dem sie gehören, zu- bzw. abgeflossen sind, gelten als in 
diesem Kalenderjahr bezogen bzw. abgeführt. Als kurze Zeit gilt i. d. R. ein Zeitraum von 10 Tagen. 
 
Der Bundesfinanzhof (v. 1.8.2007, XI R 48/05, BStBl 2008 II, S. 282) hatte entschieden, dass diese 
Regelung auch für bestimmte Umsatzsteuer-Vorauszahlungen gilt, die für das vorangegangene 
Kalenderjahr geschuldet und zu Beginn des Folgejahres gezahlt werden. 
 
Die Oberfinanzdirektion Rheinland (v. 29.6.2009, S 2142 - 2009/0003 - St 142) weist darauf hin, 
dass bei erteilter Lastschriftermächtigung, fristgerechter Abgabe der Umsatzsteuer-Voranmeldung 
und hinreichender Deckung des Bankkontos die Zahlung im Zeitpunkt der Fälligkeit (i. d. R. der 
10. eines Monats) erfolgt ist. Dies gilt auch dann, wenn das Finanzamt den Betrag erst später 
einzieht. 
 
Beispiel 
Bei einem Unternehmer, der seinen Gewinn durch Einnahmen-Überschuss-Rechnung ermittelt, 
zieht das Finanzamt am 14.1.2010 die am 10.1.2010 fällige Umsatzsteuer für Dezember 2009 in 
Höhe von 1.000 € ein. Die 1.000 € sind in der Gewinnermittlung 2009 als Betriebsausgabe 
abzuziehen. 
 
 

Auf Wunsch des Arbeitnehmers hinausgeschobene 
Abfindung muss erst bei Zufluss versteuert werden 
 
Die Höhe des steuerpflichtigen Arbeitslohns bestimmt sich nach dem einkommensteuerlichen 
Zuflussprinzip. Laufender Arbeitslohn gilt als in dem Kalenderjahr bezogen, in dem der 
Lohnzahlungszeitraum endet. Sonstige Bezüge, z. B. Abfindungen, sind erst bei Zufluss zu 
versteuern. Das ist der Zeitpunkt, zu dem der Arbeitnehmer über die Abfindung wirtschaftlich 
verfügen kann. 
 
Das Finanzgericht Baden-Württemberg (v. 20.11.2008, 3 K 101/05, Revision Az. BFH: IX R 1/09) 
hatte folgenden Fall zu entscheiden: Einem Arbeitnehmer stand eine Abfindung zu. Auf Wunsch 
des Arbeitnehmers wurde die Abfindung 2000 und 2001 in zwei Teilbeträgen gezahlt. Das 
Finanzamt befand, dass die gesamte Abfindung 2000 zugeflossen und zu versteuern sei. Dagegen 
entschied das Finanzgericht, dass es bezüglich des Zuflusses der Abfindung nicht auf den 
Fälligkeitszeitpunkt, sondern auf die wirtschaftliche Verfügungsmacht ankommt. Das 
Hinausschieben der Fälligkeit eines Teilbetrags der Abfindung auf das Folgejahr führe selbst dann 
nicht zu einem Zufluss im Erstjahr, wenn es maßgeblich steuerlich motiviert erfolge. Eine 
steuerliche Motivation begründe keinen Gestaltungsmissbrauch. 
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ESt-Pauschalierung bei Sachzuwendungen: Zeitpunkt der 
Wahlrechtsausübung 
 
Betrieblich veranlasste Sachzuwendungen (z.B. Sachgeschenke, Incentive-Reisen, Benzingut-
scheine, Fahrausweise) an Arbeitnehmer bzw. an Personen, die zu dem Zuwendenden nicht in 
einem Dienstverhältnis stehen, führen beim Empfänger zu einem steuerpflichtigen geldwerten 
Vorteil. Zur Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens wurde die Vorschrift des § 37b EStG 
eingeführt, die dem zuwendenden Steuerpflichtigen die pauschale Erhebung der Einkommensteuer 
ermöglicht.  
 
Das Wahlrecht zur Pauschalierung kann für alle Zuwendungen eines Wirtschaftsjahres pro 
Empfängergruppe nur einheitlich ausgeübt werden und ist nicht widerrufbar. Die Ausübung des 
Wahlrechts erfolgt gegenüber dem Finanzamt mit der Anmeldung der Pauschsteuer in der 
Lohnsteuer-Anmeldung. Sachbezüge, die beim Empfänger die 44-€-Freigrenze (gemäß § 8 Abs. 2 
Satz 9 EStG) monatlich nicht übersteigen, sind nicht in die Bemessungsgrundlage der 
Pauschalierung einzubeziehen, weil diese Sachbezüge nicht zum steuerbaren Arbeitslohn gehören.  
 
Die pauschale Einkommensteuer gilt als Lohnsteuer und ist von dem die Sachzuwendung 
gewährenden Steuerpflichtigen in der Lohnsteuer-Anmeldung anzumelden. Eine Ausschlussfrist, 
bis zu welchem Zeitpunkt die pauschale Einkommensteuer spätestens anzumelden ist, ist 
gesetzlich nicht genannt. 
 
Im BMF-Schreiben v. 29.4.2008 (BStBl. 2008 I, S. 566) wird lediglich ausgeführt, dass die 
Entscheidung zur Anwendung der Pauschalierung spätestens in der letzten Lohnsteuer-Anmeldung 
des Wirtschaftsjahres der Zuwendung zu treffen ist. In der letzten Lohnsteuer-Anmeldung wird die 
Entscheidung jedoch auch dann getroffen, wenn für den letzten Lohnsteuer-Anmeldungszeitraum 
(nachträglich) eine geänderte Anmeldung abgegeben wird. 
 
Die Pauschalierung nach § 37b EStG für Zuwendungen an eigene Arbeitnehmer kann auch dann 
noch gewählt werden, wenn bisher keine Sachzuwendungen an eigene Arbeitnehmer pauschal 
besteuert wurden und entsprechende Sachverhalte im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung 
(also u.U. längere Zeit nach Abgabe der entsprechenden Lohnsteuer-Anmeldung) entdeckt werden 
(Bayerisches Landesamt für Steuern v. 19.6.2009, S 2297a.1.1-1/8 St 33). 
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Die in dieser Mandanteninformation gegebenen Hinweise können die zugrunde liegenden 
Sachverhalte oftmals nur verkürzt wiedergeben. Die Komplexität und der ständige Wandel 
der Rechtsmaterie machen es notwendig, Haftung und Gewähr auszuschließen. Wir 
empfehlen Ihnen daher, dass Sie vor Entscheidungen Ihren zuständigen Verhülsdonk-
Partner ansprechen. 

 
 
Verhülsdonk & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerberatungsgesellschaft 
  Tel. Fax E-Mail  

 Berlin 030 2 54 90 10 030 2 54 90 112 berlin@verhuelsdonk.de  

 Chemnitz 0371 38 38 10 0371 30 60 39 chemnitz@verhuelsdonk.de  

 Dresden 0351 8 11 80 30 0351 8 11 80 40 dresden@verhuelsdonk.de  

 Düsseldorf 0211 60 05 54 00 0211 60 05 54 90 duesseldorf@verhuelsdonk.de  

 Hamburg 040 35 52 80 980 040 35 52 80 988 hamburg@verhuelsdonk.de  

 Iserlohn 02371 82 47 17 02371 82 47 47 iserlohn@verhuelsdonk.de  

 Koblenz 0261 3 04 28 0 0261 3 04 28 188 koblenz@verhuelsdonk.de  

 Köln 0221 20 70 00 0221 20 70 022 koeln@verhuelsdonk.de  

 Krefeld 02151 8 53 90 02151 85 39 39 krefeld@verhuelsdonk.de  

 Rostock 0381 24 23 52 1 0381 24 23 52 2 rostock@verhuelsdonk.de  

www.verhuelsdonk.de 
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